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Stets Medizin parat durch Automat? Oder:

Gestattet das österreichische Apotheken recht

die Aufstellung von Automaten
(Thorsten Holzer) a2

Es besteht kein Anspruch auf Schadenersatz bei einer un-

geplanten Schwangerschaft trotz Verhütung mit Spirale

oGH 25. 05. 2022, a Ob 69/21,m

Für die nachteiligen Folgen einer ohne ausreichende Auf-

klärung vorgenommenen Behandlung haftet der Arzt selbst

dann, wenn ihm bei der Behandlung kein Kunstfehler unter-

laufen ist, es sei denn, er beweist, dass der Patient auch bei

ausreichender Aufklärung in die Behandlung eingewilligt hätte

oGH 22.06.2022, L Ob 94/22p

U2

73

Durch eine objektiv vertretbare Annahme eines Behandlungs-

fehlers des Patienten aufgrund Bestätigung mehrerer Arzte

88

89

89
wird die Verjährung in Gang gesetzt

oGH 19. 07. 2022, 5 Ob 21'/229

Rechtsprechung
Aktuelle Rechtsprechung OGH, OLG, VwGH'

VfGH und LVwG (Auswahl) 86

(bearbeitet von Katharina Leitner/
Klara Dopple r / Daniel Wachter)

Das Berufsrecht

OGH

Bei der Verweigerung der Bekanntgabe einer aktuellen

Wohnadresse handelt es sich um eine die Kündigung recht-

fertigende,,gröbliche Verletzung der Dienstpflichten" iSd

S 44 Abs 1 Z 1 Niederösterreichisches Spitalsärztegesetzes

oGH22.04.2022,aobp.!g/22R """"' 86

Die durch eine psychische Erkrankung bewirkte Dienstunfähig-

keit eines Piloten ist unverschuldet, weshalb aufgrund einer

zulässigen Einschränkung desS27 Z 2 AngG durch den hier

anwendbaren Kollektivvertrag keine Entlassung erfolgen darf

oGH 19.05.2022, 9 ObA 7/22b ..""...-"......'.'......"""""" 86

Die Verneinung eines Missverhältnisses in Hinblick auf die ein-

wöchige Kündigungsfrist bei Dienstverhältnissen unter sechs

Monaien gem S 36 Abs 1 Stmk GVBG liegt im Rahmen der Rsp

oGH 30.06.2022,9 ObA 47/22R """"" a7

VwGH, VfGH, LVwG

Für die Beurteilung, ob das private Fehlverhalten eines Arztes

das Standesansehen schädigt, ist entscheidend, ob das Verhal-

ten das Ansehen der Arzteschaft beeinträchtigen kann

VwGH 14.06.2O22,Ra2O2O/O9/OO34 a7

Die Gesundheitsbehandlung

Haftun€l

OGH

Den Arzt trifft die Beweislast für die Erfüllung seiner

Aufklärungspflicht
oGH 06.04.2022, 6 Ob 46/22s

Auch wenn der Patient vor dem Eingriff nicht korrekt auf-

geklärt worden war, hat er keinen Anspruch auf Schaden-

är."tr, *"nn sich das Risiko, auf das die Arzte hinweisen

hätten müssen, nicht verwirklicht hat

oGH 19.05.2022, 5 Ob Lt/22m

Die Gesundheitsorganisation

VwGH, VfGH, LVwG

Die Schaffung einer Gesundheitsplanung GmbH im Bereich

der mittelbaren Bundesverwaltung, ohne zustimmung der

Bundesländer, ist verfassungswidrig

vf G H 30. 06. 20 22, G 334-34!/ 2O2L-29, U 265/

202L-29 90

Beihilfen und Unterstützungen

OGH

Die Mindesteinstufung gem S 4a BPGG hängt nicht vom

individuell erforderlichen Betreuungs- und Hilfsbedarf'

sondern von bestimmten Diagnosen ab

oGH 21.06.2022, 10 Obs 43/22d

Notstandshilfe soll - beim Ersatz des Verdienstentgangs

aufgrund eines Behandlungsfehlers - dem Berechtigten

auJsozialen Erwägungen endgültig verbleiben, ohne den

Schädiger in seiner Ersatzpflicht zu entlasten

oGH 18. 07. 2022, a ob ao4/ 2Lh

Eine nicht mehr als 13 Tage nach erstmaligem widmungs-

mäßigen Gebrauch der Unterkunft erfolgte Meldung schadet

nach S 2 Abs 6 Satz 2 KBGG dem Anspruch auf Kinder

betreuungsgeld nicht

oGH 28.07.2022, 10 obs a4/22h

Versicherungsrecht

OGH

Der Bund kann sich bei Dienstunfällen von Präsenzdienern nicht

auf das Dienstgeberhaftungsprivileg S 333 ASVG berufen

OGH 23.03.2022,LOb25/22s """"" 93

91

92

92

88

Humangenetische Vorsorgemaßnahmen durch pränatale

Diagnoslif bei einem Wahlarzt begründen keinen Kostenersatz-

anspruch gegenüber dem Träger der Krankenversicherung

ocH 29.03.2022,10ObS 25/22g """ 94

Ein Rücktritt von der Versicherung aufgrund einer Verletzung

der Anzeigeobliegenheit gem S 16 VersVG ist nur möglich' wenn die

Obliegenieitsveiletzung für den Vertragsabschluss kausal ist

ocris.os.zo22,7 ob2s/22R """""" 94

lnternational ist der pensionsauszahlende Staat und nicht der

Wohnsitzstaat zur Gewährung von Pflegeleistungen zuständig

OGH 21.06.2022, 10 ObS 3/22x """"""""""""""""""' 95

Die Krankenversicherung muss die Kosten für bestimmte

Präparate und Maßnahmen zur Behandlung eines diagnos-

tiriätt"n androgenetischen Haarausfalls nicht übernehmen'

da keine behandlungsbedürftige Krankheit vorliegt

OGH 21.06.2022, 10 obs 7a/22a """ 95

Zur Beurteilung der Entziehung des Rehabilitationsgeldes

ist der Zustand im Zeitpunkt der Erlassung des Bescheids

über das Vorliegen vorübergehender lnvalidität dem Zustand

Seite 2022

88



%..wim zeitpunK der Entziehung gegenüberzustellen

OGH 28. 06. 2022, Ll" Rs 43/22t

VwGH, VfGH, LVwG

Ablehnung eines Parteiantrags auf Aufhebung des 5 733
Abs lASVG idF BGBI l2O2O/758 betreffend den Ausschluss
der insolvenzrechtlichen Anfechtung bestimmter Zahlungen
a n Sozia lversicherungsträger
vfcH 18.06.2022, G 344/2021 ...................................... 96
Es ist nach S 441a Abs 2 ASVG unzulässig, für einen Tag zwei
Sitzungen anzuberaumen, damit am selben Tag nach Scheitern
der Einstimmigkeit mit einfacher Mehrheit entschieden werden
kann, obwohl zum Zeitpunkt der Ladungfür die zweite Sitzung
der Antrag auf neuerliche Abstimmung in einer weiteren
Sitzung noch nicht gestellt worden ist

VwGH 22.06.2022, Ro 202I/A8/0006......................... 96

Das Verfahren

Erwachsenenschutz

OGH

Auch bei Rechtsanwälten als Erwachsenenvertretern ist zu
prüfen, ob ausreichende Betreuungsmöglichkeiten der
Betroffenen gegeben sind
oGH 22.O2.2O22,2Ob 2O2/2La 97
Ein Rechtsanwalt darf eine Bestellung als gerichtlicher
Erwachsenenvertreter ablehnen, auch wenn der Betroffene
immer wieder Handlungen setzt, die Verfahren jeglicher Art
nach sich ziehen könnten
oGH 20. 04. 2022, t Ob 41"/22v

Heimaufenthaltsgesetz

OGH

Auch wenn die sedierende Wirkung von lvledikamenten
ebenso dazu dient, einen gestörten Tag- Nacht-Rhythmus zu
verhindern sowie Aufstehversuche hintanzuhalten und den
Nachtsch laf zu verbessern, liegt keine Freiheitsbeschränkung
isd S 3 Abs 1 HeimAufG vor, wenn die medikamentöse
Behandlung nicht unmittelbar die Unterbindung des
Bewegungsdrangs bezweckte

OGH 15.12.202L,7 Ob A94/21'm ........ 98

Unterbringungsrecht

VwGH, VfGH, LVwG
Die Fesselung der Hände auf den Rücken stellt einen höheren
Eingriff in die persönliche Freiheit dar als eine ,,schtichte"
Fesselung (nach vorne zeigend)

VwGH 21.06.2O22,Ra2O21,/IL/OO84 99

Sonstiges

OGH, OLG

Einer vom Bund finanzierten Universität steht kein Kosten-
ersatz für die Nutzung ihrer dauerhaft angemieteten
ObduKionsrä um lichkeiten zu

OLG Linz L5. 07. 2022, 9 Bs 343/22a

Sportrecht
OGH

Auch Zufahrten und Verbindungswege zur eigentlichen
strecke sind vom Begriff ,,Rennstrecke" im Rahmen des
Ausschlusses einer Unfallversicherung umfasst

COVID-19-Rechtsprechung OGH
Außerbetriebl icher verstoß gegen mit
auferlegte Quarantäne rechtfertigt Entlassung
oGH 24.03. 2022, 9 ObA a/222
Kein Amtshaftungsanspruch gegen den Gesundheitsminister
für gesetzwidrige COVID-19-Maßnahmen im Frühjahr 202O
oGH 18. 05. 2022, L Ob 75/22v LOL

COVID-19-Rechtsprechung VfcH (Auswaht)
Gesetzwidrigkeit einer Bestimmung der CoVID-19-Maß-
nahmenverordnung-98 betreffend das Verbot des Betretens
von Sportplätzen mangels hinreichender Dokumentation
der Entscheid u ngsgrundlagen

vtcH 14. 06. 2022, V53/2O22 (V/ 53/2022-9................ 1O1

Keine Verletzung im Recht auf Achtung des Privat- und Familien-
lebens sowie im Gleichheitsrecht durch die Verpflichtung zur
lmpfung gegen COVID-1g für Personen ab Vollendung des
18. Lebensjahres, die ihren Wohnsitz in östeneich haben

vfcH 23.06. 2022, G 37/2022,Vt73/2O22 .................. 101
Das CoVID-19-bedingte Betretungsverbot für Kultur-
einrichtungen im Herbst 2021 war gleichheitswidrig

vf G H 30. 06. 2022, V 31.2/ 2O2t 103
Zweiter Lockdown für Ungeimpfte: ,,Grundbedürfnisse des
täglichen Lebens" änderten sich mit dessen Dauer

vfGH 30.06.2022,V 3/2022 103
Kein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz durch die
unterschiedliche Behandlung des Zinses bei Miet- und Pacht-
verträgen bei außerordentlichen Zufällen im ABGB

vfcH 30.06.2022, c 279/2021....................................... 103

COVID-19-Rechtsprechung VwGH (Auswahl)
Nach S 32 Abs 1 Z 5 und Abs 5 Epic ist nur ein Vermögens-
nachteil aus einem für den Antragsteller zulässigen Erwerb
zu ersetzen

VwGH 09.08.2O22, Ra 2O22/O9/OOG9 ......................... 1O4

COVID-19-Rechtsprechung der LVwG (Auswahl)
Die Aufhebung der Absonderung kann nicht angefochten
werden
LVwG N Ö t5. 07. 2022, LVWG -Q-89/OO t-2O22 .............. LO 4
Zulagen sind dem Zeitraum dertatsächlichen Ableistung
zuzuordnen

LVwG NÖ 20. 07. 2022, LVwG-AV-48S/ OOI-2O22 .......... LO 4
Die Ausnahme von der Quarantäne- und Registrierungs-
pflicht nach COVID-19-Einreiseverordnung 2021 greift nicht
für Reiserückkehrer
LVwG Nö 21-.07.2022, LVwG-S-1413/OO2-2O22 ......... LO4

Absonderungsmaßnahmen als Freiheits.
entziehung sind zu melden
(bearbeitet von Friederike Bundschuh-
Rieseneder) 109
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Wirtschaftsreclrt
Dle Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: Herstellergarantie lV - Zur Pflicht von lnternethändlern, über

Herstellergarantien zu informieren (10.1 1.2022 - lZR241/19)
BGH: DN5-Sperre - Konkretisierung der Maßnahmen, die Rechtsin-

haber vor Geltendmachung eines Anspruchs auf Einrichtung von

Webspenen zu ergreifen haben (1 3.1 0.20 22 - I ZR 1 1 1 / 21)

BGH: Zur spezialgesetzlichen Prospehhaftung gem. S 13 Verk-

ProspG, 55,14 BörsG a. F.{2092022 - Xl ZB 34 / 1 9l
OLG München: Keine Sperre eines SociaFMedia-Accounts ohne
Begründung (2092022- 18 U 6314/20 Pre)

Verwaltung
EU-Kommission: Russischer Krieg gegen Ukraine - Deutschland

darf Hilfe für Unternehmen verstärken

Gesetzgebung
EU-Kommission modernisiert Rahmen für gewerbliche Muster
und Modelle -,Schutz des geistigen Eigentums

EU-Kommission: EU stärkt den Schutz der Verbraucher vor gefähr-

lichen Produhen
BMJ: Ausbau von Videoverhandlungen an den Zivilgerichten

Aufsätze

Dr. Stefan Küster, RA

Stille Wasser sind tief - Zu den schwierigen
Abgrenzungsfragen des Art. 3 Abs. 2 DMA

Die Europäische Union hat mit dem nun in Kraft getretenen DMA
ein GeseU geschaffen, das die Marktmacht der sogenannten Gate-
keeper regulieren soll, Die den Unternehmen in Art. 3 Abs.3 DMA
übertragene und bußgeldbewährte Aufgabe, den eigenen Gate-
keeper-Status zu prüfen, erscheint angesichts der in Art. 3 Abs.2
DMA genannten Schwellenwerte für das Eingreifen der Gatekee-
per-Vermutung als einfache Übung, entpuppt sich bei genauerer

Betrachtung aber als komplex. Der Beitrag richtet sich an alle
Rechtsanwender, die sich mit den jetzt virulent werdenden Anwen-
dungs- und Abgrenzungsfragen des Art. 3 Abs.2 DMA ausdinan-
dersetzen müssen.

Moritz Stilz, LL.M., M, und Simon Clemens Wegmann, RA

Zwischen Skylla und Charybdis? Anforderungen
an das unternehmensinterne Daten(schutzF
Management aus den USA und der EU

Nach Auffassung der europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden
verpflichtet die DS-GVO Unternehmen, den internen Umgang mit
personenbezogenen Daten sorgfältig zu regeln. Nun erhalten sie

für diese Forderung tatkräftige Unterstützung durch die US-Straf.
verfolgungsbehörden. Gleichzeitig fordern die US-Behörden eine
sorgfältige Aufbewahrung und Herausgabe von Daten auf (priva-

ten) mobilen Geräten, wodurch ein gewisses Spannungsverhältnis
zu den Anforderungen der DS-GVO entsteht. Der Beitrag stellt das

Verhältnis dieser Anforderungen dar und skizziert praktische Lö-
sungswege für international tätige Unternehmen.

Entscheidungen

EuGH: Eine anerkannte Umweltvereinigung (hier: Deutsche Um-
welthilfe e.V) darf eine EG-Typengenehmigung für Kfz, die mögli-
cherweise mit verbotenen,,Abschalteinrichtungen" ausgestattet
sind, vor Gericht anfechten
(8.11 .2022 - C-873l1 9 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Dirk Diehm, LL.M. Eur.

BGH: Automobilhersteller-Haftung gegenüber dem Käufer des
Fahrzeugs in einem sog. Dieselfall (hier: Annahmeverzug)
Q5.'to.2o22 -Vl zR 467 /20)

Steuerreclrt
Die Wochc im Elick

Entscheidungen
EUGH: Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, die im
Rahmen der Ausübung der ärztlichen und arztähnlichen Berufe
durchgeführt werden - von einem Versicherungsunternehmen ver-
wendete Dienstleistung zur Überprüfung der Richtigkeit der Dia-
gnose einer schweren Krankheit sowie zur Suche und Erbringung

der besten verfügbaren medizinischen Dienstleistungen und Be-

handlungen im Ausland (24.11 .2022 - C-458/21)

EUGH: Grundsatz des Verbots von Betrug - Lieferkette - Versagung

des Rechts auf Vorsteuerabzug bei Steuerhinterziehung - Steuer-
pflichtiger - zweiter Erwerber eines Gegenstands - Hinterziehung,
die einen Teil der beim ersten Erwerb geschuldeten Mehrwertsteu-
er betrift (24.1 1 .2022 - C-596/21)
BFH: Zurechnung des Mehrgewinns aus der Korrektur eines un-
rechtmäßigen Betriebsausgabenabzugs (28.9.2022 - Vlll R 6/19)

BFH: Jahr des Rentenbeginns bei aufgeschobener Altersrente
(31 .8.2022 - rX R 29120)

BFH: Umsatzsteuerfreiheit von Supervisionsleistungen
(22.6.2022 - Xt R 32 / 21 lxt R 6 / 1 9l)
BFH: Unterbrechung der Verjährung - Pfändung im Arrestverfah-
ren - schriftliche Geltendmachung des Haftungsanspruchs
(23.8.2022-VilR46120)
BFH: Aussetzung der Vollziehung eines Abrechnungsbescheids
über Säumniszuschläge (1 1.1 1 .2022 - Vlll B 64/22 (lAd\n)

BFH: Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer bei Grund-
stückskauf von erschließungspfl ichtiger Gemeinde
(28.9.2022- lr R 32120)

BFH: Bestimmung des herrschenden Unternehmens i.S. des 5 6a
GTESIG bei mehrstufigen Beteiligungen (28.9.2022- ll R 13/20)

Verwaltung
BMF: Richtsatzsammlung 2021

BMF: Anwendung der Richtsatzsammlung in wirtschaftlichen Kri-
sensituationen; Begleitschreiben zur Richtsatzsammlung

StMFI-H Bayern: Erbschaftsteuer darf Kinder nicht zum Verkauf
des Elternhauses zwingen

Aufsätze

Prof. Dr. Gunter Mayr

Die Abschaffung der kalten Progression in österreich
lm Rahmen des Teuerungs-Entlastungspakets Teil ll wird die,,kalte
Progression" im östeneichischen ESIG abgeschafft. Dies bedeutet
für Österreich einen steuerrechtlichen Paradigmenwechsel. Einge-
bettet in weiteren Anti-Teuerungsmaßnahmen beleuchtet der Bei-
trag die Hintergründe sowie die Konzeption der nunmehr vorgese-
henen lnfl ationsanpassung im österreichischen EStG.

Matthias Luther, LL.M. (Tax), RA/FASIR,

Dr. Florian S. Zawodsky,StB, und Florian Daase, M.Sc.

Das PSITG -die nationale Umsetzung der DACT

Zur Umsetzung der jüngsten Erweiterung der EU-Amtshilferichtli-
nie schafft der deutsche Gesetzgeber ein neues Gesetz Es nimmt
Transaktionen über digitale Plattformen iris Visier. Auf betroffene
Plattformbetreiber kommen bereits ab nächstem Jahr umfangrei-
che lnformations- und Meldepflichten zu.

Entscheidungen

BFH: Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung üon Lizenzgebüh-

ren für synchronisierte Spielfilme
(29.6.2022 - iltR2/21)

FG Münster: Passive Entstrickung
(10.8.2022 - 13 K 559/19G,F)

2817

2819

2826

2834

2836

2837

2839

2841

2845

2849'

il Betriebs-Berater I BB 49.2022 | 5 12 2022



Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick 2Bs7

ßechhungslegung
IASB: Beibehaltung des Wertminderungsansatzes bei der Bilanzie-
rung des Geschäfts- oder Firmen-werts

lA5B: Ergänzung der IFRS-Taxonomie

Europäischer Rat: Billigung der CSRD

EFRAG: Standardentwürfe zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
FA58: Ergänzung des Rahmenkonzepts
sEC: Strategisch er Plan 2022-2026
DRSC: Digitale Nathhaltigkeitsberichterstattung - XBRL Deutsch_
land und DRSC vereinbaren Kooperation

Wirtschaftsprüfung
Accountancy Europe: FAQ zur Corporate Sustainability Reporting
Directive

IDW: Antworten auf Zweifelsfragen zum ESEF-Blocktagging
IDW: Fachlicher Hinweis des BFA zu den Auswirkungen des
Ukraine-Kriegs auf die aufsichtliche Geldwäscheprüfung
IDW: Fachlicher Hinweis des BFA zu ausgewähftän Bilanzierungs_
fragen nach HGB bei lnstituten

Betriebswirtschaft
WTW: Entwicklung von Esc-Strategien wird Kernaufgabe für
Risikomanager

Aufsatz

Jürgen Fodor und Wilhelm-Friedrich puschinski 28s9

(20.7.2022 - 7 AZR 247 /21)
BAG: Neumasseunzulänglichkeit
lichkeiten - Rechtsfolgen einer sog
zeige (25.8.2022 - 6 AZR 441/21)
AG: Außerordentliche, hilfsweise
skündigung - Vorwurf des
durch bewusstes Nichtbonieren -
kung der Würdigung des
(27 .9.2022 - 2 AZR s08/21)

Aufsatz

Dr. Dominik 5orber, RA/FAArbR

_ Der Beschäftigtendatenschutz im Jahr 2022 -
Rückblick und Ausblick
Ein Rückblick auf das Jahr 2022 im Beschäftigtendatenschutz ist
aus verschiedenen Gründen spannend. Die Themen, die das Jahr
prägten, zeigten Folgendes: Das Arbeitsrecht ist vom Datenschutz_

: recht abhängig, sodass die DS-GVO das Arbeitsrecht nachhaltig
beeinflusst und damit eine Neuordnung der arbeitsrechtlichen
Fragestellungen verbunden ist. Nicht zuletzt wirkt sich der Beschäf_
tigtendatenschutz aufdas taktische Vorgehen sowohl im lndividu_
aF als auch im Kollektivarbeitsrecht aus. Der Beitrag gibt einen aus_
gewählten überblick über die Entwicklungen im 

-Beschaftigten-

datenschutz im Jahr 2022, zeigt Entwicklungen sowie Trends auf
und schließt mit einem Ausblick auf das Jahr 2023.

Arbeitsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Sachgrundlose Befrisiung -

r Fachk
Hinzurech
das neue BMF-Schreiben tm

Die Erste Seite
Prof. Dr. Thomas Klindt, RA/FAVerwR

Produkthaftungsrichtlinie: Bekannt und
bewährt. Und doch bearbeitet.

lmpressumAlorschau

Rechnungszins und lnflationsrate für betriebliche
Versorgungsleistungen im nationalen und
internationalen Jahresabschluss zum 91.12.2022
Ziel des Beitrags ist es, den Erstellern der Jahresabschlüsse bei der
Rechnungslegung für Versorgungsleistungen an Arbeitnehmer un_
terstützende lnformationen zur Wahl der Bewertungsparameter im
Euroraum zum Jahresende 2022 zur Verfügung iu stellen sowie
über aktuelle Entwicklungen bei den Rechnungslegungsstandards
in diesem Bereich zu informieren.

Entscheidung

BFH: Gewinnverteilungsbeschluss
(1.6.2022 -l R31/'19 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Michael Seppelt M/FAStR/FAHaGesR/StB/FBtStR)

Entscheidung

Hessisches [AG: Zum Rechtsmissbrauchseinwand des öffentli_ 2g72
chen AG bei einer Bewerbung einer beruflich aktiven Rechtsanwäl-
tin, die als schwerbehinderter Mensch anerkannt ist
(12.10.2020 -7 Sa 1042/'t9 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr, Tim Jesgarzewski, RA/FAArbR)
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Beiträge

Hoppe / Oldekop

Hinkelmann

Gisi

Ausgewählte Probleme prozessualer Geheimhaltungsmaßnahmen nach den
SS 145a PatG, 16 ff. GeschGehG

Gerichtl iche I P-Sch I ichtu n gsverfa h ren i n ja pa n

Das neue türkische Gesetz zum Gewerblichen Rechtsschutz (Gesetz Nr. 6769)

473

481

486

Entscheidungen

BGH

EuG

BPatG

OLG Frankfurt
am Main

DPMA Schiedsstelle

DPMA Schiedsstelle

OLG Frankfurt
am Main

Patent

Urt. vom 21.7.2022,X2R 110121 - Stammzellengewin nung
Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage nach Ablauf des Patentschutzes

Marke

Urt. vom 7.9.2022,T-627121 - Monsoon
Rechtsmissbräuchliche Aneinanderreihung von Markenanmeldungen

Beschl. vom23.6.2022,30 W (pat) 5t 7120 -Farbkombinationsmarke Orange/
Hellgrau

Eintragungsfähigkeit einer konkreten Aufmachungsfarbkombinationsmarke

urt. vom 2.6.2022,6U 40122- BLESSED

Keine markenmäßige Benutzung durch Schriftzug auf Kleidungsstück

Leitsätze

Urheberrecht - Leitsätze

Arbeitnehmererfinderrecht

Einigungsvorschlag vom 5.3.2021, Arb.Erf. 03120 - Anforderung an Vergütungsan-
spruch bei in einen ldea Tracker eingestellten technischen Lösungen

Einigungsvorschlag vom 21.7.2020, Arb.Erf. 22119 - Wert der Erfindung, wenn bei

mehreren Miterfindern zwei Unternehmen Patentinhaber geworden sind

Urt. vom 3.3.2022,6U 172120 - unwirksame Vergütungsvereinbarung

Lizenzrecht

Urt. vom 2.2.2022,6U 149120 - Steuerkanalsignalisierung ll
FRAND-Lizenzwil ligkeit

mit Anmerkung Rostemborski / Wehler

Wettbewerbsrecht - Leitsätze

490

491

495
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499
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BGH
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Leitsätze

Verfahrensrecht - Leitsätze

516

518

519

Rezensionen

Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 14. Auflage

Kel ler/schönknecht/Gli nke, Geschäftsgeheim nisschutzgesetz: GeschGehG,

1. Auflage
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23Aufsätze
Dirk Looschelders - Der Ausschluss der Gefährdungshaftung bei langsam
fahrenden Kfz 1469

Anne Fischer I Tobias Lübcke - Ende oder Neuanfang im
G ru ppenvers ic.heru n gsmarkt?

Ma nfred wandt - Versicherungsnehmer einer Gruppenversicher.ung
als Versicherungsvermittler
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Sinnwidrige Berufungseinlegung wegen eines Verfahrensfehters nach Erhebung

einer aussichtslosen Klage als neuer Versicherungsfalt

Risikoausschlüsse für Tätigkeit als geschältsführender Treuhänder und

Schäden ,',im Bereich eines unternehmerischen Risikos"

Kf z'Ka s kove r si ch e r u n g

Grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls durch alkoholbedingten

Fahrfehler

Bet r i e bssch I i e ß u n g s ve rsi ch e r u n g

Kein Versicherungsschutz für COVID-19-Schließungen bei wirksamer

Begrenzung auf in Katalog genannte Krankheiten

Kein Versicherungsschutz bei einer nur faktischen Betriebsschließung eines

Catering-Service aulgrund Wegfalls der Nachfrage

Haftungsrecht

)ugendschutz

Abgabe einer Shisha an minderjährige Konsumentin

Kfz-Kaufvertrag

Dartegungs- und Beweislast für Voraussetzungen des gutgtäubigen Erwerbs eines

Gebrauchtwagens

Reisevertrag

Keine erhebliche Beeinträchtigung der Reise trotz pandemiebedingter

Schließung des gebuchten Hotels

Schadensberechnung

Restschadensersatz und Vorteilsausgleichung nach Weiterverkauf eines vom

Dieselskandal betroffenen Kfz

Verjöhrung

Beginn der Verjährung des Schadensersatzanspruchs eines Neuwagenkäufers

gegen den Motorhersteller in einem Diesetfalt

Wohnungseigentum

Verteilung des Selbstbehalts in der Gehäudeversicherung bei Leitungswasser-

schäden in einer Wohnungseigentumsanlage

(0LG Düsseldorf ,Urt v,8.4.2022 - 4 U 22121)

(0LG Köln, Urt. u, 5.7.2022 - 9 U 93/21)

(OLG Saarbrücken, urt. v. 12.10.2022 - 5 U 22122)

(BGH, Beschl. v,18.5,2022-lV 2R467121 BGH, Beschl v

21.9.2022 - tV 7R 467t21)

(BGH, Beschl. u.2132022 - lV ZR 305/21)

(0LG Frankfurt, Beschl. v. 14.6.2022 - 6 U 148/21)

m. Anm. Bernd Piper.....

(BGH, Urt. u. 23.9.2022 - V ZR 148121)

(BGH, Urt. v. 30.8.2022 - X ZR 84121)

(BGH, Urt. v. 19.9.2022 - Vla ZR 281122)

(BGH, Urt. v. 14.7.2022 - Vll ZR 422121)

(BGH, Urt. v.163.2022 - V ZR 69/21)
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Sozialversicherungsrecht

0 pf e re nts c h öd i g u n g sg e setz

Kein Ausschluss der Einstandspflicht des Entschädigungslonds bei Leistungen

nach dem OEG an die Opler einer Amokfahrt
a q

(0LG Hamm, Urt. v. 23.9,2022 - 11

Auslandsrecht (Österreich)

Steuerberaterhaftung

Keine Haltung des Steuerberalers des Erblassers für erst beim Erben

eintretende Einkommensteuermehrbelastungen (OGH, Urt. v.4.11.2021- 5 0b 88/2lh)

m. Anm. Christion Huber...........
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